
















Nro 162 (Nr. 63) 
Seine Königliche Majestät in Preußen, unser allergnädigster Herr, bestätigt, genehmigt und 
ratifiziert den beigefügten Erbpachtvertrag, der mit dem Müller Friedrich Gronwald bezüglich der 
Windmühle in Schimonken im Amt Rhein abgeschlossen wurde. Dieser Vertrag wird in allen 
Punkten und Klauseln bestätigt, mit der Bedingung, dass, falls bei der anstehenden Untersuchung 
und Neuordnung des Mühlenwesens weitere Kunden dieser Mühle zugewiesen werden, Herr 
Gronwald verpflichtet ist, ab dem Zeitpunkt dieser Änderung die Pacht proportional zum höheren 
Ertrag zu erhöhen, selbst wenn die ursprünglich festgelegten sechs Jahre noch nicht abgelaufen 
sind. Die zuständige Preußische Kriegs- und Domänenkammer wird angewiesen, Gronwald sowie 
seine Erben und Nachfolger zu schützen, solange sie den vertraglichen Verpflichtungen 
nachkommen.


Gegeben zu Berlin, den 4. Februar 1734.

Friedrich Wilhelm


Bestätigung der Erbverschreibung


Bestätigung des Erbpachtvertrags mit dem Müller Friedrich Gronwald bezüglich der Windmühle in 
Schimonken im Amt Rhein


§1 – Überlassung der Mühle


Seine Majestät hat entschieden, dass die vorhandenen Wind- und Wassermühlen gegen 
ausreichende Sicherheitsleistungen und jährliche Pacht an geeignete Müller erblich verpachtet 
werden sollen. Friedrich Gronwald hat sich für die Pacht der Windmühle in Schimonken 
beworben. Die Mühle wird ihm für die Dauer seines Lebens und nach seinem Tod an seine Erben 
und Rechtsnachfolger verpachtet. Die Nutzung der Mühle erfolgt nach den Bestimmungen des 
Mühlenreglements vom 1. Mai 1723. Dafür zahlt er jährlich 110 Reichstaler und 87 Groschen an 
Pacht an das Amt Rhein. Zur Sicherheit hinterlegt er eine Kaution von 53 Reichstalern, entweder 
in bar oder in Form einer anderen geeigneten Sicherheit. Die Mühle wird ihm in gutem Zustand 
übergeben, und er ist verpflichtet, sie stets auf eigene Kosten in diesem Zustand zu halten.


§2 – Hauptreparaturen und Bauholz


Sollten größere Reparaturen an der Mühle oder dem Wohnhaus erforderlich sein, wird das 
notwendige Bauholz kostenlos aus den königlichen Forsten bereitgestellt und von den Untertanen 
des Amtes Rhein ohne zusätzliche Kosten zur Baustelle transportiert. Andere Materialien und 
Arbeiten müssen jedoch vom Pächter selbst übernommen werden.


§3 – Getreidetransporte


Für den Transport von Getreide werden dem Pächter zweispännige Fuhrwerke aus dem Amt 
Rhein zur Verfügung gestellt, sofern die Wege in gutem Zustand sind. Dafür zahlt der Pächter 
jährlich 57 Groschen.


§4 – Braurecht


Dem Pächter ist es erlaubt, für seinen Eigenbedarf und den seiner Familie schwaches Bier zu 
brauen. Starkbier darf weder für den Eigenbedarf noch zum Verkauf gebraut werden. Sollte er Bier 
ausschenken wollen, muss dieses vom Amt bezogen werden.


§5 – Höhere Gewalt


Im Falle höherer Gewalt wie Feuer durch Blitzschlag, Brandstiftung, Sturm, Krieg, Pest oder 
ähnlicher Ereignisse wird der Pächter nicht zur Verantwortung gezogen. Sollte die Mühle aufgrund 
solcher Ereignisse stillstehen, wird ihm ein angemessener Nachlass auf die Pacht gewährt.




§6 – Zwangskunden


Alle sechs Jahre wird überprüft, ob neue Kunden (Zwangsmahlgäste) zur Mühle hinzugekommen 
sind. Sollte dies der Fall sein, wird die Pacht proportional zum zusätzlichen Ertrag erhöht. 
Gleichzeitig werden die Zwangskunden verpflichtet, ihre Getreidemahlung ausschließlich in dieser 
Mühle durchführen zu lassen.


§7 – Verpflichtungen der Zwangskunden


Die Zwangskunden sind verpflichtet, ihr Getreide in der Mühle mahlen zu lassen. Verstöße werden 
streng geahndet. Sollte Getreide ohne Erlaubnis des Pächters in anderen Mühlen gemahlen 
werden, müssen die Kunden dennoch die entsprechenden Mahlkosten und Gebühren an den 
Pächter entrichten.


§8 – Unterstützung bei niedrigen Getreidepreisen


Sollten die Getreidepreise stark sinken, könnte Seine Majestät beschließen, den Pächtern durch 
den Ankauf von Roggen aus königlichen Magazinen entgegenzukommen. In diesem Fall wird 
auch Friedrich Gronwald berücksichtigt.


Der Vertrag wurde am 10. Dezember 1736 in Königsberg abgeschlossen und von den zuständigen 
Mitgliedern der Kriegs- und Domänenkammer sowie von Friedrich Gronwald unterzeichnet.


Vorseitige Verschreibung stimmt mit dem Otiginal überein


Justizamt Rhein 22. November 1779.


Borelmsit

Just. Amtm.


